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Einführung

Umsetzung in LATEX

Auch wer mit LATEX nicht(s) anfangen kann

Ein Steuerprof. und LATEX?

Stralsunder Steuerwissenschafts- und Praxistage

Ein Steuerprof. und LATEX?

• Ja klar; mit LATEX kann man alles schreiben, und gerade
steuerwissenschaftliche oder allgemein auch rechtliche
Publikationen eignen sich sehr gut, um formalisiert
vorzugehen.

• Nicht am Beispiel meiner eigenen Veröffentlichungen,
sondern anhand von Handouts der Stralsunder

Steuerwissenschafts- und Praxistage will ich das kurz
dokumentieren.
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Stralsunder Steuerwissenschafts- und Praxistage

• Die jährlich stattfindende Konferenz, dauerte ursprünglich
einmal – daher der Plural – zwei Tage.

• Sie hat inzwischen schon eine gute Tradition mit ihren sehr
guten Referentinnen und Referenten.

Hochschule Stralsund

7. Stralsunder Steuerwissen- 
schafts- und Praxistage
 

13. September 2021 
Löwenscher Saal im Rathaus  
der Hansestadt Stralsund

Fakultät für Wirtschaft

Prof. Dr. Ulrich Niehus 
Fon +49 3831 456972 
Ulrich.Niehus@hochschule-stralsund.de 

Prof. Dr. Heiner Richter 
Fon +49 3831 456704 
Heiner.Richter@hochschule-stralsund.de 

Prof. Dr. Beate Sieven 
Fon +49 3831 456787 
Beate.Sieven@hochschule-stralsund.de

 

Fakultät für Maschinenbau

Prof. Dr. Petra Bittrolf 
Fon +49 3831 456801 
Petra.Bittrolf@hochschule-stralsund.de

Hochschule Stralsund 
Zur Schwedenschanze 15 
18435 Stralsund 
www.hochschule-stralsund.de

In Zusammenarbeit mit BeSt² Berlin-Stralsunder  
Zentrum für Betriebswirtschatliche Steuerlehre

Für die freundliche Unterstützung unserer Tagung 
danken wir der Steuerberaterkammer Mecklenburg-
Vorpommern und dem Steuerberaterverband  
Mecklenburg-Vorpommern sehr herzlich.

Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.  
Zur besseren Planung und zur Umsetzung  
des Hygienekonzepts bitten wir um Ihre Anmeldung 
unter steuertagung@hochschule-stralsund.de. 

Veranstaltungsort

Rathaus der Hansestadt Stralsund
Alter Markt
18439 Stralsund

Parkmöglichkeiten
 
Parkhaus am Meeresmuseum
Mönchstr. 1
18439 Stralsund
Fußweg: ca. 3 Min.

Parkplatz Neuer Markt
Frankenstr. 1
18439 Stralsund
Fußweg: ca. 10 Min.

Handout_2021.tex

Hochschule Stralsund

8. Stralsunder Steuerwissen- 
schafts- und Praxistage
 

9. Mai 2022 
Löwenscher Saal im Rathaus  
der Hansestadt Stralsund

Fakultät für Wirtschaft

Prof. Dr. Ulrich Niehus 
Fon +49 3831 456972 
Ulrich.Niehus@hochschule-stralsund.de 

Prof. Dr. Heiner Richter 
Fon +49 3831 456704 
Heiner.Richter@hochschule-stralsund.de 

Prof. Dr. Beate Sieven 
Fon +49 3831 456787 
Beate.Sieven@hochschule-stralsund.de

 

Fakultät für Maschinenbau

Prof. Dr. Petra Bittrolf 
Fon +49 3831 456801 
Petra.Bittrolf@hochschule-stralsund.de

Hochschule Stralsund 
Zur Schwedenschanze 15 
18435 Stralsund 
www.hochschule-stralsund.de

In Zusammenarbeit mit BeSt² Berlin-Stralsunder  
Zentrum für Betriebswirtschatliche Steuerlehre

Für die freundliche Unterstützung unserer Tagung 
danken wir der Steuerberaterkammer Mecklenburg-
Vorpommern und dem Steuerberaterverband  
Mecklenburg-Vorpommern sehr herzlich.

Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.  
Zur besseren Planung und zur Umsetzung  
des Hygienekonzepts bitten wir um Ihre Anmeldung 
unter steuertagung@hochschule-stralsund.de. 

Veranstaltungsort

Rathaus der Hansestadt Stralsund
Alter Markt
18439 Stralsund

Parkmöglichkeiten
 
Parkhaus am Meeresmuseum
Mönchstr. 1
18439 Stralsund
Fußweg: ca. 3 Min.

Parkplatz Neuer Markt
Frankenstr. 1
18439 Stralsund
Fußweg: ca. 10 Min.

Handout_2022.tex
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7. Stralsunder Steuerwissenschafts- 
und Praxistage

Traditionell haben sich die Stralsunder Steuer-
wissenschats- und Praxistage zum Ziel gesetzt, in 
Beiträgen aus Wissenschat, Rechtsprechung, Ver-
waltung und Beratungspraxis aktuelle Fragestel-
lungen des deutschen und des internationalen 
Steuerrechts zu analysieren und zu diskutieren. 
Gute Tradition ist es auch, dass diese Steuerkon-
ferenz stets in Zusammenarbeit mit BeSt², dem 
Berlin-Stralsunder Zentrum für Betriebswirt-
schatliche Steuerlehre, veranstaltet wird. Umso 
erfreulicher ist es, dass die Steuerkonferenz 
diesmal zeitgleich mit dem Start des neuen län-
derübergreifenden Master-Studiengangs Unter-
nehmenssteuerrecht (MUST) stattfindet, für den 

ebenfalls die Kooperation zwischen der Hochschule 
Stralsund und der Hochschule für Technik und Wirt-
schat Berlin verantwortlich zeichnet.

Die 7. Stralsunder Steuerwissenschats- und Praxistage 
widmen sich in diesem Jahr einerseits wieder hochak-
tuellen Themen der Unternehmensbesteuerung, wie 
der Übertragung von Betrieben, Teilbetrieben und Mit-
unternehmeranteilen und Ausgliederung wesentlicher 
Betriebsgrundlagen, der Option zur Körperschatsbe- 
steuerung für Personengesellschaten gemäß § 1a KStG 
oder der Umsetzung europäischer Vorgaben in das 
nationale Umsatzsteuerrecht, und andererseits auch, 
über die Tagesaktualität hinaus, grundsätzlichen  

Fragestellungen der Steuergerechtigkeit im inter-
nationalen Steuerrecht und den Folgen der Pan-
demie für Einnahmen und Ausgaben des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern.

Das Hygienekonzept seitens der Hochschule er-
möglicht es uns, die Konferenz, die pandemiebe-
dingt aus 2020 ein Jahr verschoben werden muss-
te, in Präsenz durchzuführen, und wir hofen und 
sind zuversichtlich, dass Ihnen die Themenaus-
wahl zusagt. Wir freuen uns sehr, Sie im Rathaus 
der Hansestadt Stralsund zu den 7. Stralsunder 
Steuerwissenschats- und Praxistagen begrüßen 
zu dürfen.

9:30 Dr.-Ing. Alexander Badrow 
 Oberbürgermeister  
 der Hansestadt Stralsund  
 Begrüßung zur Tagung  
 und Grußwort  
 
9:40 Prof. Dr. h.c. Rudolf Mellinghof  
 Präsident des Bundesfinanzhofs  a.D.  
 Vortrag „Steuergerechtigkeit im  
 internationalen Steuerrecht“

10:40 Susanne Bowen 
 Staatssekretärin im Ministerium für  
 Bildung, Wissenschat und Kultur M-V
 Grußwort u. a. zum Start des länder- 
 übergreifenden Master-Studiengangs  
 „Unternehmenssteuerrecht (MUST)“

11:00 Simone Brenner
 Steuerberaterin, BDO AG Rostock
 Vortrag „Die Option zur Körperschats- 
 besteuerung für Personengesell- 
 schaten gemäß § 1a KStG“

12:00 Kafeepause

12:45 Heiko Miraß
 Staatssekretär  
 im Finanzministerium M-V
 Vortrag „Wer soll das bezahlen?  
 Die Folgen der Pandemie für Einnahmen  
 und Ausgaben des Landes“

13:45 Hermann Brandenberg
 Rechtsanwalt, Steuerberater, Leitender  
 Ministerialrat a.D. im Finanzministerium NRW
 Vortrag „Übertragung von Betrieben,  
 Teilbetrieben und Mitunternehmeran- 
 teilen und Ausgliederung wesentlicher  
 Betriebsgrundlagen“

14:45 Kafeepause

15:15 Prof. Rolf-Rüdiger Radeisen
 Steuerberater, Honorarprofessor  
 HTW Berlin
 Vortrag „Umsetzung europäischer Vorga- 
 ben in das nationale Umsatzsteuerrecht  
 – Anpassungsschwierigkeiten anhand  
 von drei Beispielen“

16:15 Ende der Tagung

Programm
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8. Stralsunder Steuerwissen-
schafts- und Praxistage

Auch in diesem Jahr haben die Stralsunder Steu-
erwissenschats- und Praxistage, die bereits zum 
achten Mal stattfinden, das Ziel, in Beiträgen 
aus Wissenschat, Rechtsprechung, Verwaltung 
und Beratungspraxis aktuelle Fragestellungen 
des deutschen und des internationalen Steuer-
rechts zu thematisieren. Traditionell wird die 
Steuerkonferenz wieder in bewährter Zusam-
menarbeit mit dem Berlin-Stralsunder Zentrum 
für Betriebswirtschatliche Steuerlehre BeSt² ver-
anstaltet, einer Kooperation zwischen der Hoch-
schule Stralsund und der Hochschule für Tech-
nik und Wirtschat Berlin.

Die 8. Stralsunder Steuerwissenschats- und Praxista-
ge befassen sich in diesem Jahr einerseits wieder mit 
hochaktuellen Themen der Unternehmensbesteue-
rung, wie Funktion und Gestaltung der Treuhand-
Personengesellschat, Immobilienunternehmen in 
der Gewerbesteuer, aber andererseits auch, über die 
Tagesaktualität hinaus, mit den grundsätzlichen Fra-
gen der Gerechtigkeit im Steuerrecht. Im Bereich der 
Umsatzsteuer geht es um die aktuellen Entwicklun-
gen und Perspektiven des Belegnachweises zum Vor-
steuerabzug und ebenso interessant und aktuell sind 
die steuerlichen Aspekte des Sportsponsorings.

Das Hygienekonzept seitens der Hochschule er-
möglicht es uns, die Konferenz in Präsenz durch-
zuführen, und wir hofen und sind zuversichtlich, 
dass Ihnen die Themenauswahl zusagt. 

Wir freuen uns sehr, Sie im Rathaus der Hanse-
stadt Stralsund zu den 8. Stralsunder Steuerwis-
senschats- und Praxistagen begrüßen zu dürfen. 

Prof. Dr. Petra Bittrolf
Prof. Dr. Ulrich Niehus
Prof. Dr. Heiner Richter
Prof. Dr. Beate Sieven

10:00 Dr.-Ing. Alexander Badrow 
 Oberbürgermeister  
 der Hansestadt Stralsund

 Prof. Dr. Michael Koch 
 Prorektor für Studium und Lehre  
 der Hochschule Stralsund 

 Dipl-Kfm. Andreas Mau 
 StB, Vizepräsident der Steuerberater- 
 kammer Mecklenburg-Vorpommern 

 Begrüßung zur Tagung und Grußworte  
 

10:20 Dipl.-Finw. Andrea Bilitewski  
 WP, StB/Timucin Arslan 
 Deloitte GmbH, Hamburg

 Vortrag „Die Treuhand-Personen- 
 gesellschat: Funktionsweise und  
 Gestaltungsmöglichkeiten“

11:20 Prof. Dr. Marc Desens 
 Universität Leipzig

 Vortrag „Immobilienunternehmen in der  
 Gewerbesteuer“

12:20 Kafeepause

13:20 Dr. Thomas Eisgruber 
 Referatsleiter „Betriebsprüfung“,  
 Bundesministerium der Finanzen

 Vortrag „Gerechtigkeit im Steuerrecht“

14:20 Prof. Dr. Peter Zaumseil 
 StB, HTW Berlin, BeSt²

 Vortrag „Aktuelle Entwicklungen und  
 Perspektiven des Belegnachweises zum  
 Vorsteuerabzug“

15:20 Kafeepause

16:00 Dr. Axel Steiner 
 Vorsteher Finanzamt Wismar

 Vortrag „Steuerliche Aspekte des  
 Sportsponsorings“

17:00 Ende der Tagung

Programm
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Stralsunder Steuerwissenschafts- und Praxistage

• Sehr gute Referentinnen und Referenten, die zu
akquirieren es neben Überzeugungskraft auch einer
gebührenden Freundlichkeit bedarf, neigen mitunter zur
Unpünktlichkeit.

• Sie prokrastinieren, wie wir es alle schon im Studium
machten, und manchmal kommen ihre Vorträge für das
Handout erst kurz vor Toresschluss.

• Wie schön für mich, dass ich am Layout der Vorjahre nichts
verändern muss und die Beiträge nur als Vortrag1.pdf bis
Vortrag5.pdf umbenannt durchnummerieren muss.
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Rudolf MellinghofRudolf Mellinghof

Steuergerechtigkeit im internationalen Steuerrecht
ś mündlicher Vortrag ś
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Stralsunder Steuerwissenschafts- und Praxistage
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Thomas EisgruberThomas Eisgruber

Gerechtigkeit im Steuerrecht
ś Vortrag wird nachgereicht ś
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• Gut, manche der Stars liefern mir gar nichts vorab, wie
man hier sehen konnte, und tragen aber umso besser
dann mündlich vor.

• Wenn jedoch ein Vortrag vorliegt, soll er im Handout auf
vier Folien je Seite dem Publikum verkleinert werden,
alleine schon damit die Druckkosten für die Fakultät nicht
so hoch werden.

• Mit pdfpages.sty ist das einfach zu bewerkstelligen; hier
mal ein paar Beispielseiten.
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7. Stralsunder Steuerwissenschats- und Praxistage

Inhalt

Rudolf Mellinghof

Steuergerechtigkeit im internationalen Steuerrecht 5

Simone Brenner

Die Option zur Körperschatsbesteuerung für Perso-
nengesellschaten gemäß ğ 1a KStG 7

Heiko Miraß

Wer soll das bezahlen? Die Folgen der Pandemie für
Einnahmen und Ausgaben des Landes 15

Hermann Brandenberg

Übertragung von Betrieben, Teilbetrieben und Mitun-
ternehmeranteilen und Ausgliederung wesentlicher
Betriebsgrundlagen 25

Rolf-Rüdiger Radeisen

Umsetzung europäischer Vorgaben in das nationa-
le Umsatzsteuerrecht ś Anpassungsschwierigkeiten
anhand von drei Beispielen 45
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8. Stralsunder Steuerwissenschats- und Praxistage

Inhalt

Andrea Bilitewski/Timucin Arslan

Die Treuhand-Personengesellschat: Funktionsweise
und Gestaltungsmöglichkeiten 5

Marc Desens

Immobilienunternehmen in der Gewerbesteuer 13

Thomas Eisgruber

Gerechtigkeit im Steuerrecht 23

Peter Zaumseil

Aktuelle Entwicklungen und Perspektiven des Be-
legnachweises zum Vorsteuerabzug 25

Axel Steiner

Steuerliche Aspekte des Sportsponsorings 37
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59 Mai 2022

Vortragende M&A Tax

Vorstellung | M&A Tax

Beratungsleistungen

M&A Tax Services

Post Merger 
Integration

Steuerliche
Reorganisations-

und 
Restrukturierung 

Steuerliche 
Beratung von 

Finanzierungen

Beratung bei
Going Public 
oder Going 

Private 

Tax Structuring
(Akquistions-

struktur)

Buy-Side und Sell-
Side Tax Due 
Diligence

SPA Tax Advice: 
Beratung bei 

Kauf- und 
Verkaufs-

verhandlungen

Tax Modelling 
und Flow of 

Fund

69 Mai 2022

Vortragende M&A Tax

Vorstellung | M&A Tax

Ablauf einer M&A Transaktion

Käufersuche/ 

Identifizierung

von Targets. 

Ggf. 

Vertragsanbahn

ung

Empfehlung bezüglich der steuerlichen 

Eingliederung (Tax Integration)

Erste Kommentare zum Info Memorandum:

• Verschuldungskapazität

• Steuerquote (ETR)

• Spezielle Steuermerkmale

Due Diligence
Verhandlung / 

Bewertung

Deal Strukturier-

ung

Post Merger/ 

Deal Integration
Optimierung

Tax Due Diligence

Beratung beim 

Unternehmens-

kaufvertrag (SPA)

Steuerliche 

Strukturierung

Steuerliche 

Modellierung

79 Mai 2022

“Gewerbesteuer-

Insel”

Problemstellung

Vorstellung 3

Problemstellung 7

Funktionsweise 9

Beendigung 14

Gestaltungsmöglichkeiten 16

Exkurs 22

89 Mai 2022

“Gewerbesteuer-

Insel”

Problemstellung | “Gewerbesteuer-Insel”

PersG können keine Organgesellschaften sein.

A - GmbH

KG

Körperschaftsteuersubjekt

Gewerbesteuersubjekt

§ 15 Abs. 2 S. 1 EStG

§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG

§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG

Nicht zulässig als OG §§ 14, 17 KStG

• Personengesellschaften für ESt / KSt-Zwecke transparent.

• Körperschaftsteuerlich / Einkommensteuerlich sind Verluste abziehbar 

bei der Mutter.

• Als Mitunternehmerschaft ist sie seit 2004 Gewerbesteuersubjekt 

(originäre Gewerblichkeit/Abfärbung/Prägung).

• Keine Ergebniskonsolidierung mittels Organschaft möglich, denn 

Organgesellschaften müssen Kapitalgesellschaften sein  GewSt-Insel

• Gegenstand des Vortrags – Besteht Gestaltungspotential durch 

Implementierung des Treuhandmodells?

Hochschule Stralsund
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Prof. Dr. Marc Desens (Universität Leipzig)

Immobilienunternehmen in der 

Gewerbesteuer 
Erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG

9. Mai 2022

8. Stralsunder Steuerwissenschafts- und Praxistage

A.   Überblick, Zweck, steuersystematische Einordnung

B.   Kürzungstatbestand (§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG)
I. Nutzung und Verwaltung

1. Keine gewerbliche Tätigkeit neben der Vermietung
2. Beteiligungen
3. Betriebsaufspaltungen

II.    Eigener Grundbesitz
1. Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen
2. Wirtschaftliches Eigentum
3. Vermeidung der Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen

III.   Zeitliche Ausschließlichkeit

C. Unschädliche Tätigkeiten (§ 9 Nr. 1 Satz 2 aE, 3 und 4 GewStG)
I.     Überblick
II. Betreuung von Wohnungsbauten

D. Ausschluss der erweiterten Kürzung (§ 9 Nr. 1 Satz 5 und 6 GewStG) 
I. Sonderbetriebsvermögen (§ 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1a GewStG)
II. Aufdeckung von stillen Reserven (§ 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 2 GewStG)

A. Überblick, Zweck und systematische 
Einordnung

Die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen wird gekürzt um

1. 1,2 Prozent des Einheitswerts [ab EZ 2025: 0,11 Prozent des Grundsteuerwerts] des zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörenden und nicht von der 
Grundsteuer befreiten Grundbesitzes; maßgebend ist der Einheitswert, der auf den letzten Feststellungszeitpunkt (Hauptfeststellungs-, Fortschreibungs- oder 
Nachfeststellungszeitpunkt) vor dem Ende des Erhebungszeitraums (§ 14) lautet. 2An Stelle der Kürzung nach Satz 1 tritt auf Antrag bei Unternehmen, die 
ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen verwalten und nutzen oder daneben Wohnungsbauten betreuen 
oder Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser oder Eigentumswohnungen im Sinne des  Wohnungseigentumsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung errichten und 
veräußern, die Kürzung um den Teil des Gewerbeertrags, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt. 3Satz 2 gilt entsprechend, wenn 
1. in Verbindung mit der Errichtung und Veräußerung von Eigentumswohnungen Teileigentum im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes errichtet und veräußert 

wird und das Gebäude zu mehr als 66 2/3 Prozent Wohnzwecken dient,
2. in Verbindung mit der Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes Einnahmen aus der Lieferung von Strom

a) im Zusammenhang mit dem Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Sinne des § 3 Nummer 21 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes oder

b) aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Elektrofahrräder,
erzielt werden und diese Einnahmen im Wirtschaftsjahr nicht höher als 10 Prozent der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes sind; die 
Einnahmen im Sinne von Buchstabe a dürfen nicht aus der Lieferung an Letztverbraucher stammen, es sei denn, diese sind Mieter des Anlagenbetreibers, oder

3. Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit den Mietern des Grundbesitzes aus anderen als den in Nummer 1 und 2 bezeichneten Tätigkeiten erzielt 
werden und diese Einnahmen im Wirtschaftsjahr nicht höher als 5 Prozent der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes sind.

4Betreut ein Unternehmen auch Wohnungsbauten oder veräußert es auch Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser oder Eigentumswohnungen, so ist Voraussetzung 
für die Anwendung des Satzes 2, dass der Gewinn aus der Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes gesondert ermittelt wird. 5Die Sätze 2 und 3 gelten 
nicht,
1. wenn der Grundbesitz ganz oder zum Teil dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters oder Genossen dient,
1a. soweit der Gewerbeertrag Vergütungen im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes enthält, die der Gesellschafter von der 

Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft oder für die Hingabe von Darlehen oder für die Überlassung von Wirtschaftsgütern, mit Ausnahme der 
Überlassung von Grundbesitz, bezogen hat. 2Satz 1 ist auch auf Vergütungen anzuwenden, die vor dem 19. Juni 2008 erstmals vereinbart worden sind, wenn die 
Vereinbarung nach diesem Zeitpunkt wesentlich geändert wird, oder

2. soweit der Gewerbeertrag Gewinne aus der Aufdeckung stiller Reserven aus dem Grundbesitz enthält, der innerhalb von drei Jahren vor der Aufdeckung der 
stillen Reserven zu einem unter dem Teilwert liegenden Wert in das Betriebsvermögen des aufdeckenden Gewerbebetriebs überführt oder übertragen worden 
ist, und soweit diese Gewinne auf bis zur Überführung oder Übertragung entstandenen stillen Reserven entfallen.

6Eine Kürzung nach den Sätzen 2 und 3 ist ausgeschlossen für den Teil des Gewerbeertrags, der auf Veräußerungs- oder Aufgabegewinne im Sinne des § 7 Satz 2 
Nr. 2 und 3 entfällt;

§ 9 Nr. 1 GewStG
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Stralsunder Steuerwissenschafts- und Praxistage

Stralsunder Steuerwissenschafts- und Praxistage

Status quo der Rechnung in Deutschland

• Verpflichtung zur analogen oder elektronischen Ausstellung durch den leistenden Unternehmer (Grundsatz)

• Verpflichtung zur analogen oder digitalen Aufbewahrung und Vorlage im Rahmen der nachgesetzten 
Außenprüfung

Stralsund 09.05.2022 Prof. Dr. Peter Zaumseil - Belegnachweis zum Vorsteuerabzug 25

Rech-

nung

USt VoSt
Nachgelagerte 
Außenprüfung

(Post Audit)

Brasilien: Sistema Público de Escrituraçao Digital (SPED)

• Verbindliche Nutzung der elektronischen Buchführung durch alle Steuerpflichtigen

• Digitale Signatur und digitale Übersendung an Finanzverwaltung

• E-Clearance durch die Finanzverwaltung

Stralsund 09.05.2022 Prof. Dr. Peter Zaumseil - Belegnachweis zum Vorsteuerabzug 26
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NF e-Clearance:

- Digitale Unterschrift
- XML-Format
- Sender- und Empfängerauthentifizierung

Continious Transaction Control System (CTCS)

• Weitestgehender Wegfall des Post Audits

• CTCS seit 2015 in Lateinamerika und Türkei

• CTCS Stand 2021:

• Eingeführt: Italien

• Geplante Einführung: u.a. Deutschland, Frankreich, Polen, Lettland

• Freiwillige E-Rechnung in Ungarn und Griechenland

• Diskussion in anderen EU-Mitgliedsstaaten

Stralsund 09.05.2022 Prof. Dr. Peter Zaumseil - Belegnachweis zum Vorsteuerabzug 27

CTC-Systeme: (Near) Real Time Reporting

• Ungarn, Spanien

• Steuerzahler rechnen gegenüber der Finanzbehörde und gegenüber dem Leistungsempfänger ab
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Auch wer mit LATEX nicht(s) anfangen kann

Ein paar Layout-Vorgaben

Schnipsel

Ein paar Layout-Vorgaben

• Ausdruck erfolgt doppelseitig.
• Als überflüssiger Schnickschnack ein Fortschrittsbalken in

der Fußzeile und die Autorennamen schattiert.
• Inhaltsverzeichnis und alle Beiträge sollen automatisch auf

einer ungeraden Seite anfangen.
• Letzte Seite mit Hinweis auf die nächste Tagung – dieser

Termin steht übrigens inzwischen fest, und zwar mit dem
5. Juni 2023 – gehört automatisch auf eine gerade Seite.

Heiner Richter Wie soll dat nur wigger jon . . . 18/21
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Ein paar Layout-Vorgaben

Schnipsel

Schnipsel

• Einbinden der offiziellen Flyer, die stets bisher Programm
heißen:
1 \includegraphics[width=.99\textwidth, page=1
2 ]{Programm.pdf}\newpage
3 \includegraphics[width=.99\textwidth, page=2
4 ]{Programm.pdf}

• Ungerade und gerade Seitenvorgabe nach Abfrage:
1 \providecommand{\naechsterVortrag}{}\renewcommand{\naechsterVortrag}{%
2 \newpage\ifodd\value{page}\mbox{}
3 \else\quad\newpage
4 \fi}

• Letzte Seite gerade:
1 \providecommand{\schlussSeite}{}\renewcommand{\schlussSeite}{%
2 \ifodd\value{page}\quad\newpage
3 \else\mbox{}
4 \fi}

Heiner Richter Wie soll dat nur wigger jon . . . 19/21
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Ein paar Layout-Vorgaben

Schnipsel

Schnipsel

• Einbinden der Vorträge, hier: Vortrag1, mit pdfpages.sty:
1 \includepdf[columnstrict=true,column=true,nup=2x2,
2 pages=-,scale=.77,pagecommand={},frame=true,
3 delta=7 7,offset=0 27]{Vortrag1.pdf}

• Berechnung mit zref-totpages.sty:
1 \newcommand*{\theGesamtseite}{\the\numexpr(\ztotpages)\relax}

• Für den Fortschrittsbalken:
1 \renewcommand*{\pagemark}{%
2 \DIVIDE{\the\value{page}}{\theGesamtseite}{\solution}
3 \MULTIPLY{\theGesamtseite}{1}{\seitenzahlen}
4 \progressbar[heighta=3mm,width=\textwidth%,linecolor=black ,
5 tickscolor=white,emptycolor=black!20,filledcolor=Hochschulfarbe,
6 tickswidth =1.7pt, subdivisions=\seitenzahlen]{\solution}\\
7 \vskip2ex\usekomafont{pagenumber}%
8 \color{black!70}\textsuperscript{\textnormal{\tiny Seite}}\hspace{-1.1em}%
9 \raisebox{-.3ex}{\Large\textbf{---~\shadowtext{\thepage}~---}}%

10 \hspace{-1.25em}\textsuperscript{\textnormal{\tiny von \theGesamtseite}}\\
11 }
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Übergabe an die KollegInnen

Übergabe an die KollegInnen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sollte ich nach meiner Pensionierung dazu keine Zeit finden:

• Lasst Euch den offiziellen Flyer geben und speichert ihn
mit Namen Programm als pdf im Arbeitsordner.

• Benennt die Vorträge der Vortragenden fortlaufend um in
Vortrag1, Vortrag2, . . . , Vortrag5 und speichert sie so als
pdf im Arbeitsordner.

• Kompiliert meine Vorlage (oder fragt Frank Westphal, ob er
das für Euch macht).

Das war’s eigentlich.
Viele Grüße
Heiner Richter
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